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 Geruchsimmissionssituation einer genehmigten Pferdehaltung in Burgberg 

E-Mail des Baurechts- und Planungsamtes der Stadt Giengen an der Brenz vom 

22. Juli 2020 

 

Anlage: Ergebnisse der Geruchsabschätzung 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit der o.g. an Sachgebiet Tierhaltung/ landwirtschaftlicher Immissionsschutz des Re-

ferates 33 am RP-Stuttgart zugesendeten E-Mail bittet Herr Ingold vom Baurechts-

amts- und Planungsamtes der Gemeinde Giengen an der Brenz um fachliche Unter-

stützung betreffs Ausweisung eines Bebauungsplanes für die Ortschaft Burgberg. 

 

Sachverhalt: 

Die Gemeinde Giengen an der Brenz plant die Erweiterung von Wohnbebauung in 

Nordöstlicher Richtung von Burgberg. Für den Bebauungsplan Burgberg –Mittelfeld- 

liegt bereits ein erster Entwurf vor. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Planungsfläche 

befindet sich jedoch eine genehmigte und bestandsgeschützte (Hobby) Pferdehaltung 

mit ca. 3 bis 5 Pferdeplätzen und offenem Dunglager. 
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Für die Gemeindeverwaltung stellt sich die Frage, ob diese Planung - insbesondere 

die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes auf den benachbarten bislang un-

bebauten Grundstücken - unter Immissionsgesichtspunkten nachvollziehbar bzw. ver-

tretbar ist. 

 

Beurteilung der bestehenden Pferdehaltung aus immissionsschutzrechtlicher 

Sicht: 

Im Jahr 2007 wurde die Anwendung der GeruchsimmissionsrichtIinie (GIRL) für den 

Verwaltungsvollzug per Erlass des Umweltministeriums Baden-Württemberg einge-

führt. Die GIRL kann hier zur Beurteilung der Geruchsimmissionssituation von Bau-

vorhaben in der Tierhaltung, als auch im Rahmen der Bauleitplanung Anwendung fin-

den. 

 

In der GIRL sind Geruchsimmissionswerte in Abhängigkeit vom Schutzstatus der Be-

bauungsart von Bauflächen enthalten. Für die Bebauungsart eines allgemeinen 

Wohngebietes (WA) bzw. Mischgebietes (MI) sind maximal 10 % Geruchsstunden-

häufigkeit (10 % von 365 Tagen x 24 h = 8.760 h) zulässig. Für ein Dorfgebiet (MD) 

bzw. Gewerbegebiet (GE) gelten maximal 15 % Geruchsstundenhäufigkeit. Es be-

steht die Möglichkeit, für einen räumlich begrenzten Übergangsbereich zwischen ver-

schiedenen Baunutzungsarten auch sog. Immissionszwischenwerte festzulegen. Dies 

liegt im Ermessen der zuständigen Behörde. 

 

Zur Beurteilung der Geruchsimmissionssituation der angesprochenen Pferdehaltung 

stehen folgende anerkannte Regelungen bzw. Erkenntnisquellen zur Verfügung 

(siehe Anlage): 

 

 

1. Abstandsregelung der VDI-Richtlinie 3894 (Blatt 2) 

Unter Berücksichtigung des GIRL-Grenzwertes von maximal 10 % Geruchsstunden-

häufigkeit und der meteorologischen Standortsituation (Hauptwindrichtungen) ermit-

telt sich ein Abstand von ca. 50 m bis ca. 89 m gemessen vom Emissionsschwer-

punkt der Pferdehaltung. Außerhalb dieses Abstandes wären die gemäß GIRL für die 

Bebauungsart eines allgemeinen Wohngebietes zulässigen Geruchsimmissionen zu-

mutbar. bzw. als keine schädliche Umwelteinwirkung gemäß § 22 des Bundesimmis-

sionsschutzgesetzes (BImSchG) zu werten. 
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2. GERDA IV 

Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt auch die vereinfachte Ausbreitungsrech-

nung für Geruchsemissionen (GERDA IV). Die in den einzelnen Rasterquadraten mit 

der Kantenlänge von 50 m x 50 m aufgeführten Zahlen entsprechen dabei den prog-

nostizierten Geruchsstundenhäufigkeiten nach Kriterien der GIRL. 

 

 

Fazit: 

Im Rahmen der weiteren Festsetzung bzw. Konkretisierung des Bebauungsplanes 

Burgberg-Mittelfeld sind die für die jeweiligen Bebauungsarten nach GIRL zulässigen   

Grenzwerte für Geruchsimmissionen zu beachten. Außerhalb der für die Pferdehal-

tung ermittelten Abstandslinie (VDI 3894) bzw. den Rasterquadraten mit < 10 % Ge-

ruchsstundenhäufigkeit (GERDA IV) wäre die Festlegung eines allgemeinen Wohnge-

bietes im Bebauungsplan rechtlich zulässig. 

Für den unmittelbaren Nahbereich um den Standort der bestehenden Pferdehaltung 

bzw. innerhalb der Abstandslinie bzw. entsprechend prognostizierten Geruchsstun-

denhäufigkeiten wäre jedoch maximal die Ausweisung eines Dorfgebietes oder Ge-

werbegebietes zulässig. Der Ausweisung eines Wohngebietes würde hier § 4 der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) entgegenstehen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Rainer Michelfelder 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 1

Ergebnisse der Geruchsabschätzung

Geplante Erweiterung einer Wohnbaufläche in Burgberg (Stadt Giengen an der Brenz)

Stand 29.07.2020



Standortmeteorologie



Geruchsemissions- und Abstandsberechnung nach VDI RL 3894



Abstände nach VDI RL 3894 für maximal 10 % Geruchstundenhäufigkeit



Eingabedaten GERDA IV



GERDA IV Ergebnis


